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LIEGENSCHAFTEN

LiegenschaFten,  Gebäude,  Grundstücke

Einzelne  Objekte  im Verwaltungsvermögen

Neubau  Feuerwehr-  und Werkgebäude,  VerFahrens-

vollzug,  Festsetzung  Projektorganisation  mit  Bauaus-

schuss

Anlässlich  der  Urnenabstimmung  vom  24. November  2024  haben  die  Stimmberechtigten  der  Ge-

meinde  Weiningen  das Vorprojeke  vom  5. Juli  2024  für  den Neubau  eines  Feuerwehr-  und Werk-

gebäudes  mN: WertseoFFsammelseetle  auF der neuen  Autobahnüberdeckung  beim Portal  des

Gubrist.eunnels  in Weiningen-Dorr  guegeheissen  und für  dessen  Realisierung  einen  Baukredit:  von

Fr. 1 5'540'000.  -  genehmigt.  In der  Folge  hat  der  Gemeinderae  mit  Beschluss-Nr.  2024-74  ange-

ordnet,  dass für  dieses  Neubauprojekt  sämtliche  Planerleiseungen  an eine  Generalplanungsunter-

nehmung  zu vergeben  sind.  Hierfür  wird  derzeit:  eine  zweislufige  Generalplanersubmission  durch-

geführt.  Bevor  der  Planeraunrag  vergeben  wird,  gile es eine  verbindliche  ProjekLorganisalion  zu

bestimmen,  an welche  sich alle  involvierten  VerUagspareeien  zu haleen  haben.

Mit  der  Festlegung  einer  objektspeziFischen  Projekeorganisation  wird  sichergestellL,  dass das ge-

planee  Bauwerk  zeie-, sach-  und  kostengereche  innerhalb  des  vorgegebenen  Kostenrahmens  reali-

siert  wird.  AllFällige  Abweichungen  (Projekt,  Koseen, Bauprogramm)  müssen  Frühzeieig  erkanne

und  sorern  erforderlich  unverzügliche  Gegenmaßnahmen  eingeleieet  werden.  Zudem  hat  die Pro-

jektorganisaeion  in eransparenter  Weise  reibungslose  Enescheidungs-  und  Arbeiesabläure  zu ge-

währleiseen.  Hierfür  sind  bei einem  durch  die Gemeinde  angeserebtes  Bauvorhaben  die  geleenden

verwaltungsrechelichen  Vorgaben  einwandrrei  einzuhaleen.

Die für  den Vollzug  dieser  Generalplanersubmission  mie Beschluss  GR-2024-74  einberurene  Be-

gleitgruppe  hat  zusammen  mit  der  beaufl:ragten  Bauherrenberaeung  (Landis  AG) einen  Vorschlag

zur Fesesetzung  einer  solchen  Projektorganisaeion  erarbeitee.  Die vorgeschlagene  Organisaeion

siehe  in verwaleungsrechtlicher  Hinsiche  die Einseezung  eines  Bauausschusses  vor,  welcher  als Ent-

scheidungsgremium  mie eigenseändiger  Verwall-ungsbefügnis  handele  und  durch  eine  berat.ende

Beg(eitgruppe  assistiert  wird.  Hierfür  ist: gestütze  auf  Art.  22 Gemeindeordnung  eine  entspre-

chende  Kompeeenzregelung  Festzulegen.
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Beschluss:

1. Die  von  der  mit: Beschluss  GR-2024-74  einberufenen  Begleiegruppe  unterbreieeee  Projekeor-

ganisaeion  (dae. 17. März  2025,  verfasst  durch  die Landis  AG, Geroldswil),  welche  im Zusam-

menhang  mir  der  Planung  und  Reatisierung  des Neubaus  eines  Feuerwehr-  und  Werkgebäu-

des mie WereseoffsammelsLelle  auf  der neuen  Aueobahnüberdeckung  beim Portal  des

Gubristtunnels  in Weiningen-DorF  anzuwenden  ist, wird  genehmige.  Diese  Projektorganisa-

tion  gile  als ineegrierender  Bestandeeil  des noch  zu vergebenden  Generalplanermandaes.

2. Zwecks  Umseezung  von  Ziff.  1 dieses  Beschlusses  werden  Folgende  Regelungen  hinsichelich
der  Verwaltungsorganisaeion  erlassen:

2.1 GestütztauFAre.22GemeindeordnungwirdeingemeinderätlicherAusschussernanne,

welcher  sich aus rolgenden  Ressortvorseehern  zusammenseeze:

- Werkvorsteher/in (akLuell Barbara Schütz)
- Sicherheiesvorseeher/in (akLuell Michael Gardavsky)
- Bauvorseeher/in (akeuell Sara Ochsner)
Als Ausschussvorsiezende/r ameee der/die Werkvorsteher/in. Die 1. Seellverereeung
wird durch den/die SicherheiLsvorsteher/in, die 2. Stellvertreeung durch den/die Bau-
vorseeher/in wahrgenommen.

2.2  Gestüezt:  auF Art.  21 Gemeindeordnung  wird  eine  beraeende Kommission  einberuFen,

welche  dem  mie 'at.  2.1 dieses  Beschlusses  ernannLen  Ausschuss  ohne  Stimmberech-

(igung  assistiere.  Diese  Kommission  setzt:  sich aus Folgenden  Personen  zusammen:

-  MareinGeistlich,RebbergsUasse21,8104Weiningen(VolksverUetung)

- ArminHauser,Schützenmurstrasse5,8104Weiningen(Volksvereretung)

-  PeeerHaug,FriedhoFserasse30,8104Weiningen(VerLreeungFeuerwehr)

- ChriseianRofö,Rainstrasse5,8104Weiningen(VertreeungFeuerwehr)

- JoälInniger,AbteilungsleieerTieFbau&Werke(VertreeungGemeindewerke)

-  Mario  Hostfüler,  Gemeindewerke  (Vert.retung  Gemeindewerke)

- Serge  Büeler,  Landis  AG (Bauherrenberaeung)

- der/die von der noch zu beseimmenden Generalplanetfirma bezeichnete Projektlei-
ter/in

2.3  Die Rechee  und Pflicheen  des Ausschusses  richeen  sich nach  den  Festlegungen  der  ge-

mäss  Zif'r. 1 dieses  Beschlusses  genehmigeen  Projektorganisaeion.  Der  Ausschuss  ver-

Fügt  über  folgende  verwa(eungsrechtliche  Kompeeenzen:

- Vergabeenescheide  nach  Submissionsreche  zu  einem  Preis  bis  maximal

Fr. 500'000.  -  durch  den  Gesamtausschuss;

- Vergabeen(scheidenachSubmissionsrechtzueinemPreisbismaximalFr.50'OOO.  -

durch den/die Ausschuss-Vorsiezende/n;
Bei der  Beureeilung  von wesenelichen  Fragestetlungen  hae der  Ausschuss  vor  seiner

Besch(ussrassung  in jedem  FaU den Gemeinderat  anzuhören  und  seinen  Weisungen

Folge  zu leisten.

Seite  2 von  3



2.4  Der  Ausschuss  muss  sich grundsäezlich  an die Vorgaben  des Vorprojekts  vom  5. Juli

2024  haleen.  Dem  Ausschuss  steht  jedoch  in nach objektiven  Kriterien  begründeten

Fälten  das selbstständige  Recht.  zu, untergeordnete  Abweichungen  mit  Auswirkungen

von  Mehr-  oder  Minderkoseen  im UmFang  von maximal  Fr. 50'000.  -  pro  Abweichung

vorzunehmen.  Bei Mehrkosten  jedoch  nur  unter  der  Vorausseezung,  dass  sich diese  an-

dernorts  durch  mindestens  gleich  hohe  Minderausgaben  kompensieren  lassen.

Bei der  Beurteilung  von  wesent:lichen  Frageseellungen  hat  der  Ausschuss  vor  seiner

BeschlussFassung  in jedem  Fall den Gemeinderat  anzuhören  und seinen  Weisungen

Folge  zu leisten.

2.5 Die rechtsgüleige UnterschriFL für den Ausschuss führen der/die Vorsiezende und

seine/ihre 1. Seellvertreeung zu zweien. Im VerhinderiingsFrill iinrprzpirhnpn dpren
Stellverereeungen. Soweie der/die Vorsiezende Einzelbefügnisse besieze, uneerzeichnet
er/sie allein.

2.6  Der  Ausschuss  kann  dem  AbeeilungsleiLer  Tieföau  & Werke  beseimmee AuFgaben  zur

selbstständigen  Erledigung  übertragen.  Ein hierfür  etforderlicher  Erlass  regelt:  die  Auf-

gaben  und  Entscheidungsbefügnisse.

3. Diese  Besch(ussfassung  ist: im Sinne  von  E3 7 Gemeindegeseez  mit: Rechesmi(:(:elbelehrung  ge-

rnäss Ziff.  4 zu verörFentlichen.

4. GegenZiFr.2diesesBeschlusseskann,vonderVeröffenelichungangerechnet,beimBezirks-

rae Dieeikon,  BahnhoFplaez  10, 8953  Dieeikon,

- wegenVerlel-zungvonVorschriftenüberdiepolitischenRecheeinnert5Tagenschrirt.lich

Rekurs  in SJ:immrechLssachen  (§ 19 Abs. 1 lit. ci.V.m.  § 19b  Abs. 2 lie. c sowie  E3 21a und

E3 22 Abs. 1 Satz  2 VRG)

- und im Übrigen  innert  30 Tagen  schrifüich  Rekurs  erhoben  werden  (§ 19 Abs. 1 lie. a und

d i.V.m.  § 19b  Abs.  2 lit. c sowie  § 20 und  § 22 Abs. 1 Satz  1 VRG).

Die Rekursschrirt  muss  einen  Anerag  und  dessen  Begründung  enehalten.  Der  angerochtene

Beschluss  ise, soweie  möglich,  beizulegen.  Die Kosten  des RekursverFahrens  hae die uneerlie-

gende  ParLei  zu t.ragen.  In Seimmrechessachen  werden  Verfahrenskosten  nur  erhoben,  wenn

das Rechesmiteel  offensichelich  aussichtslos  ise.

5. Mfüeilung  an:

die gemäss  ;ü.  2.1 und  2.2 ernannlen  Personen

Abteilung  Werke  & Liegenschaften

Abeeilung  Präsidiales  (gilt  ats PublikaeionsauFUag  gemäss  ";aF. 3)

Gemeinderat  Weiningen

Mario  Okle

/  Gemeindepräsident

"'!2';,,,,o
Bruno  Persano

Gemeindeschreiber

Versand:
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